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Mitgliederinformation 2022-02 

 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten 

 

Bitte die Informationen im Verein weiterverteilen, so dass alle Schützinnen und Schützen die 

aktuellen Informationen erhalten. Danke vielmals. 

 

1. Feldschiessen 

Aktuell wird viel über das Feldschiessen und Termine etc. gesprochen. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass die Weisungen der Amtsfeldchefs gelten. 

 

 

2. Suche Vorstandsmitglieder (Abteilungsleiter) und Ressortleiter 

Erneuter Aufruf! Folgende Posten sind vakant: 

• Abteilungsleiter Leistungssport (Vorstand) 

Um den Abteilungsleiter Leistungssport zu entlasten und die Arbeit auf mehrere Schultern zu  

verteilen, wurden die folgende neuen Ressorts geschaffen: 

• Chef Wettkämpfe (Externes Ressort Leistungssport) 

• Chef G300 (Externes Ressort Leistungssport) 

• Chef G10/50 (Externes Ressort Leistungssport) 

• Chef P10/25/50 (Externes Ressort Leistungssport) 

Es braucht hier unbedingt Personen, welche uns im LKSV unterstützen. Mit der heutigen 

Besetzung können wir nicht ohne Leistungsabbau oder viel höheren Mehrkosten unser Angebot 

beibehalten. Deshalb sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.  

Gerne geben wir vom Vorstand über die Ressorts und Abteilung Auskunft und erklären die 

Aufgaben. 

 

 

3. Tag der offenen Schützenhäuser 

Im Rahmen des Jubiläums 50 Jahre Jugend+Sport (J+S) möchten wir schweizweit ein Zeichen 

setzen. Schiessen ist Sport und damit können wir am 17. September 2022 Werbung machen, in 

dem wir an diesem Tag unsere Schützenhäuser öffnen und unseren Sport vorstellen. Dazu wäre 

es sehr gut, wenn in verschiedenen Regionen unsere Schützenhäuser offen wären. Dies ist 

zugleich auch eine Chance, neue Mitglieder zu gewinnen. Evtl. stellt der eine oder andere Verein 



  
sogar einen «Zwinky-Anlass» auf die Beine (Voraussetzungen siehe: 

https://www.swissshooting.ch/de/schiesssport/ausbildung-richter/zwinky/) 

 

 

4. Online-Anmeldung für Wettkämpfe des SSV 

Die Wettkampfsaison 2022/23 ist bereits in vollem Gange. Für viele Wettkämpfe lässt sich die 

Anmeldung und Meldung der Resultate neu bequem online über die Plattform «Score» des SSV 

erledigen. Derzeit können die Anmeldungen für den Jubiläumswettkampf 2022, die 

dezentralisierten Matchmeisterschaften (DMM), JU+VE G50m und die Gruppenmeisterschaft 

U21/E+ über «Score» abgewickelt werden.  

Die Plattform «Score» ist über folgenden Link erreichbar: https://score.swissshooting.ch/  

Für die erstmalige Registrierung benötigen Sie ihre Lizenz-/Adress-Nr. 

 

 
5. Richtlinien für Schiessanlagen  

Der Vorstand des SSV hat an seiner Sitzung von Mitte März 2022 die Richtlinien für die 

technischen Belange von Schiessanlagen für das Sportschiessen (RSAnl) verabschiedet. Die 

RSAnl regeln die technischen Belange für Schiessanlagen für das Sportschiessen, für die nicht 

die Weisungen des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 

massgebend sind. Die Richtlinien werden in den kommenden Tagen auf www.swissshooting.ch 

publiziert. 

 

 

6. Waffengesetz/ Meldepflicht 

Wir haben damals die Abstimmung verloren, was sicher dem einen oder anderen noch im Kopf ist. 

Erste Auswirkungen werden spürbar. 

Hier einige Eckpunkte 

Nachmeldung neu verbotener Waffen bis 15.08.2022! 

• Nachmeldung neu verbotener Waffen innert 3 Jahren – d.h. bis spätestens 15.08.2022 

• Besitzbestätigung wird von Fachgruppe Waffen/Sprengstoffe an Sie zurückgesandt 

• Bei Nichtmeldung wird die Waffe u.U. eingezogen (Der Besitzer kann in diesem Fall 

nachträglich eine Ausnahmebewilligung klein beantragen) 

(Art. 42b Waffengesetz) 

 

Waffen mit Kaufvertrag erwerbbar 

• Handrepetier-Gewehre (Kar 11, Kar 31 usw.) 

• Handrepetier-Sportgewehre (Standardgewehr, Kleinkaliber) 

• Einzellader- und Handrepetier-Jagdwaffen und Jagdsportwaffen 

• Softair-, Paintball-, Imitations-, Schreckschusswaffen, etc. 

• Vertrag 10 Jahre aufbewahren 

• Feuerwaffe: Kopie und ID an Kantonales Waffenbüro 

 

Weiter ist eine EU-Verschärfung geplant. Wenn diese in Kraft tritt, wird dies in der Schweiz 

übernommen. Auf die Frage von Ständerat BE Werner Salzmann letzten November, wie die 

Haltung des Bundesrates über die Verschärfung sei, antwortete er, er wisse es noch nicht. Ich 

lasse dies einmal bewusst im Raum stehen. Das Geschäft wurde bis dahin noch nicht behandelt.  
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7. Ablösung/ Neue VVA 

Die neue VVA ist auf gutem Wege Anfang 2023 eingeführt zu werden. Aktuell laufen viele Tests 

im Projektteam des SSV. Gerne gebe ich einen Ausblick, wie die neue Software eingeführt wird. 

Im Spätsommer/Herbst werden die kantonalen Verbände geschult. Ende 2022 oder zu Beginn 

2023 werden dann die Vereine geschult. Eines sei vorweggenommen. Die Mutationen werden 

noch in der bisherigen VVA gemacht. Das Zeitfenster bleibt das gleiche, wie in den Vorjahren und 

wird auch immer in unserem Terminheft abgedruckt. 

 

 

 

Ich wünsche allen im neuen Jahr viel Erfolg und „Guet Schuss“ 

 

 Sportliche Grüsse 

 

 

 Christian Zimmermann  

 Präsident 


